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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1987

Norm

StGB §84 Abs1 C

Rechtssatz

Konnte das Opfer infolge eines Liegegipses bzw Gehgipses seinen Beruf nicht ordnungsgemäß ausüben, so ist es

rechtlich ohne Bedeutung ob es schon vor Ablauf der vierundzwanzigtägigen Frist trotz des Gehgipses zu bestimmten

Verrichtungen (im Haushalt) fähig war.
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